
Whitepaper 

„Prophezeiungen der Querdenker“ — Eine 
Nachprüfung nach fünf Jahren 
Was falsch war, was überzogen war — und was sich 
erschreckend realisiert hat 

Stand: Juni zweitausendsechsundzwanzig 

 

1. Ausgangspunkt 
Im September zweitausendeinundzwanzig erschien eine umfangreiche Sammlung unter dem 
Titel „Prophezeiungen der Querdenker“. Bereits auf der ersten Seite wird der Rahmen 
gesetzt: Es gehe um eine Liste angeblich „nicht erfüllter Prophezeiungen“, deren Zahl mit 
dreihundertachtundzwanzig angegeben wird. Zugleich räumt der Text ein, dass nicht alle 
aufgeführten Aussagen tatsächlich von sogenannten Querdenkern stammen, sondern teilweise 
auch von der Gegenseite oder von Personen, die lediglich im Umfeld der Debatte zitiert 
wurden.   

Das Dokument verfolgt erkennbar kein neutrales Erkenntnisinteresse. Es ist polemisch 
angelegt, arbeitet mit Spott, Häme und moralischer Abwertung und vermischt sehr 
unterschiedliche Aussagearten: konkrete Datumsprognosen, politische Warnungen, 
medizinische Einschätzungen, zugespitzte Telegram-Kommentare, Gerüchte, satirische 
Missverständnisse, tatsächliche Fehlmeldungen und strukturelle Analysen. 

Gerade deshalb eignet sich dieses Dokument heute als interessantes Zeitdokument. Denn nach 
fünf Jahren lässt sich nüchterner prüfen, welche Aussagen tatsächlich unhaltbar waren — und 
welche Warnungen damals vorschnell als „Verschwörungstheorie“ verspottet wurden, obwohl 
sich ihr Kern später bestätigte. 

Die entscheidende These dieses Whitepapers lautet: 

Nicht jede damalige Behauptung war richtig. Viele konkrete Datumsprophezeiungen 
waren falsch. Aber zahlreiche strukturelle Warnungen der Corona-Kritiker erwiesen 
sich im Rückblick als deutlich näher an der späteren Realität, als ihre Gegner im Jahr 
zweitausendeinundzwanzig einräumen wollten. 

 

2. Methodischer Grundsatz: Trennen statt pauschalisieren 
Eine seriöse Nachprüfung muss drei Kategorien unterscheiden. 



Erstens gibt es konkrete Ereignisprophezeiungen mit Datum. Dazu gehören Vorhersagen 
wie: „Am Tag X fällt die Regierung“, „Trump kehrt an Datum Y zurück“, „das Internet wird 
zehn Tage abgeschaltet“, „die Pandemie ist morgen beendet“ oder „Millionen Menschen 
erscheinen bei einer bestimmten Demonstration“. Viele dieser Aussagen waren objektiv 
falsch. Sie sollten nicht verteidigt werden. 

Zweitens gibt es zugespitzte politische Warnungen. Dazu gehören Aussagen wie: „Es droht 
eine Impfpflicht“, „Ungeimpfte werden ausgeschlossen“, „Grundrechte werden 
konditioniert“, „digitale Gesundheitsnachweise werden zum Zugangsschlüssel“, „die 
Exekutive gewöhnt sich an Ausnahmezustände“. Solche Warnungen waren nicht immer 
präzise formuliert, aber sie waren dem Wesen nach überprüfbar. 

Drittens gibt es medizinische Risikowarnungen, insbesondere zu Impfnebenwirkungen, 
Langzeitfolgen, Nutzen-Risiko-Abwägungen bei jungen Menschen, Immunitätsfragen und 
Übersterblichkeit. Diese Fragen konnten im September zweitausendeinundzwanzig noch gar 
nicht abschließend bewertet werden. Wer sie damals endgültig als „nein“ oder „Müll“ 
markierte, bewegte sich selbst außerhalb einer offenen wissenschaftlichen Methode. 

Das Problem des vorliegenden Dokuments liegt genau darin: Es behandelt alle drei 
Kategorien so, als seien sie gleichwertig. Eine falsche Telegram-Prognose über einen 
Blackout wird auf dieselbe Ebene gestellt wie eine Warnung vor Impfpflichten oder digitalen 
Gesundheitsnachweisen. Dadurch entsteht ein rhetorischer Effekt: Die nachweislich falschen 
Einzelprognosen sollen die strukturell richtigen Warnungen gleich mit diskreditieren. 

 

3. Was tatsächlich falsch war 
Es wäre unseriös, die Fehlprognosen zu verschweigen. Viele Aussagen aus dem breiten 
Corona-kritischen Umfeld waren falsch, überzogen oder unklug. 

Dazu gehören etwa Prophezeiungen über einen unmittelbar bevorstehenden Regierungssturz, 
die Rückkehr Donald Trumps an bestimmten Stichtagen, militärische Befreiungsaktionen, 
globale Blackouts, massenhafte Verhaftungen, Tribunale zu festgelegten Terminen oder das 
plötzliche Ende der Pandemie an einem bestimmten Datum. Auch überhöhte 
Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen, bestimmte Gerüchte über Todesfälle prominenter 
Geimpfter oder apokalyptische Zeitangaben haben sich nicht bestätigt. 

Diese Fehler hatten reale Folgen. Sie schwächten die Glaubwürdigkeit berechtigter Kritik. Sie 
ermöglichten es Gegnern, die gesamte Bewegung als irrational darzustellen. Und sie 
erschwerten eine nüchterne Diskussion über die tatsächlich problematischen Entwicklungen. 

Die erste Lehre lautet daher: 

Eine politische Bewegung verliert an analytischer Stärke, wenn sie zwischen Warnung, 
Hoffnung, Gerücht und überprüfbarer Tatsache nicht klar unterscheidet. 

Gerade weil dieser Punkt eingeräumt werden muss, gewinnt die zweite Ebene an Gewicht. 

Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob jede einzelne zugespitzte oder datierte Aussage 
richtig war. Die entscheidende Frage lautet: 



Wurden zentrale strukturelle Warnungen der Kritiker später Realität? 

Die Antwort lautet: Ja, in mehreren wesentlichen Bereichen. 

 

4. Impfpflicht: Keine allgemeine Pflicht — aber eine reale 
sektorale Pflicht 
Ein besonders deutliches Beispiel ist die Impfpflicht. 

Im Dokument werden Warnungen vor Impfpflichten wiederholt als nicht eingetroffen oder als 
Panikmache dargestellt. Eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen wurde in 
Deutschland zwar nicht eingeführt. Entsprechende Initiativen scheiterten am siebten April 
zweitausendzweiundzwanzig im Bundestag.   

Aber daraus folgt nicht, dass die Warnung vor Impfpflichten falsch war. 

Denn ab dem sechzehnten März zweitausendzweiundzwanzig galt in Deutschland die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen 
Einrichtungen. Das Bundesgesundheitsministerium selbst formulierte im September 
zweitausendzweiundzwanzig, dass diese Pflicht seit dem sechzehnten März 
zweitausendzweiundzwanzig gelte.   

Die Regelung lief zum einunddreißigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig aus.   Das 
Bundesverfassungsgericht wies im Mai zweitausendzweiundzwanzig 
Verfassungsbeschwerden gegen die Pflicht zum Nachweis einer COVID-Impfung in diesen 
Einrichtungen zurück.   

Damit ist der Befund eindeutig: 

Die Aussage „Es wird eine Impfpflicht geben“ war nicht falsch. Falsch war lediglich die 
pauschale Variante, dass sofort alle Menschen zwangsgeimpft würden. 

Das ist eine wesentliche Differenz. Die Gegner der Kritiker konnten sich darauf zurückziehen, 
dass keine allgemeine Impfpflicht für alle Bürger kam. Doch das ändert nichts daran, dass 
eine berufsbezogene Impfpflicht tatsächlich eingeführt wurde und für viele Menschen 
existenzielle Folgen hatte. 

Wer im Jahr zweitausendeinundzwanzig vor einem solchen Schritt warnte, lag nicht 
außerhalb der Realität. Er sah eine Entwicklung voraus, die später Gesetz wurde. 

 

5. Digitaler Gesundheitsnachweis: Vom 
„Verschwörungsdenken“ zur Infrastruktur 
Ein zweites Beispiel ist der digitale Impf- oder Gesundheitsnachweis. 



Im Dokument wird die Warnung vor einem „digitalen Impfpass“ teilweise relativiert. Dort 
heißt es sinngemäß, es gebe zwar einen digitalen Nachweis der COVID-Impfung, aber keinen 
allgemeinen digitalen Impfpass. Diese Unterscheidung ist formal möglich, aber politisch und 
gesellschaftlich unzureichend. 

Denn mit dem EU Digital COVID Certificate wurde ab zweitausendeinundzwanzig ein 
europaweit interoperabler digitaler Nachweis für Impfung, Testung oder Genesung 
geschaffen. Die rechtliche Grundlage war die EU-Verordnung 2021/953 vom vierzehnten Juni 
zweitausendeinundzwanzig, die einen Rahmen für Ausstellung, Überprüfung und 
Anerkennung interoperabler COVID-Zertifikate festlegte.   

Die EU-Kommission dokumentiert, dass die Verordnung zum digitalen COVID-Zertifikat bis 
zum dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig verlängert wurde und dann auslief.   Der 
Rat der Europäischen Union beschreibt das Zertifikat als Nachweis von Impfung, negativem 
Test oder Genesung, der in allen siebenundzwanzig EU-Mitgliedstaaten anerkannt wurde.   

Noch bedeutsamer ist die Anschlussentwicklung: Am ersten Juli zweitausenddreiundzwanzig 
übernahm die WHO das EU-System als Grundlage für ein globales digitales 
Gesundheitszertifizierungsnetzwerk. Die EU-Kommission bezeichnete dies als Schritt zu 
einem globalen System für digitale COVID-Zertifizierung und als ersten Baustein des WHO 
Global Digital Health Certification Network.   Die WHO selbst beschreibt dieses Netzwerk 
als offene Plattform auf robusten Standards und als ersten Baustein einer digitalen 
öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur.   

Damit ist auch hier der Befund eindeutig: 

Die Warnung vor einer digitalen Gesundheitsinfrastruktur war nicht falsch. Sie wurde 
in Europa eingeführt und anschließend auf globaler Ebene institutionell weitergeführt. 

Ob man diese Entwicklung begrüßt oder kritisiert, ist eine politische Frage. Aber ihre 
Existenz lässt sich nicht bestreiten. 

 

6. 2G und 3G: Konditionierte Freiheit wurde Realität 
Ein drittes zentrales Feld betrifft Zugangsbeschränkungen. 

Viele Kritiker warnten früh, dass gesellschaftliche Teilhabe künftig an einen 
Gesundheitsstatus gebunden werden könnte. Auch diese Warnung wurde zunächst als 
überzogen, paranoid oder „verschwörungstheoretisch“ dargestellt. 

Rückblickend ist sie im Kern eingetroffen. 

Die 3G-Regel — geimpft, genesen oder getestet — wurde in Deutschland und anderen 
Ländern zur Zugangsvoraussetzung für zahlreiche Bereiche. Deutschlandfunk beschreibt 
rückblickend, dass die Politik im Jahr zweitausendeinundzwanzig 3G-Regeln verordnete und 
Ungeimpfte im öffentlichen Nahverkehr, bei Veranstaltungen und am Arbeitsplatz negative 
Tests benötigten.   



Ab dem vierundzwanzigsten November zweitausendeinundzwanzig galt die 3G-Regel im 
Nah- und Fernverkehr. Wer Bus oder Bahn nutzte, musste geimpft, genesen oder getestet 
sein; Verstöße konnten mit Bußgeldern geahndet werden.   Auch am Arbeitsplatz bedeutete 
3G, dass Beschäftigte nur Zugang erhielten, wenn sie geimpft, genesen oder aktuell getestet 
waren.   

Das ist kein Detail. Es ist eine grundlegende Verschiebung im Verhältnis zwischen Bürger, 
Staat und Alltag. 

Früher galt Freiheit grundsätzlich. Einschränkungen mussten begründet werden. 

Während der Corona-Politik wurde Freiheit zeitweise konditioniert: Zugang zu Arbeit, 
Mobilität, Kultur, Gastronomie oder öffentlichem Leben wurde an Nachweise gebunden. 

Das bedeutet: 

Die Warnung vor einer Gesellschaft mit Gesundheitsstatus als Zugangsschlüssel war im 
Kern zutreffend. 

Nicht jede dystopische Überzeichnung trat ein. Aber das Prinzip wurde eingeführt. 

 

7. Grundrechte und Ausnahmezustand: Die Warnung war 
nicht aus der Luft gegriffen 
Ein weiterer Vorwurf des Dokuments betrifft die Warnung vor autoritärer Entwicklung, 
Diktatur oder Demokratieabbau. Hier ist Differenzierung besonders wichtig. 

Deutschland wurde nicht über Nacht zu einer klassischen Diktatur. Es gab weiterhin Gerichte, 
Parlamente, Wahlen und Medienpluralität. Wer behauptete, das gesamte System werde binnen 
Tagen vollständig abgeschaltet, lag falsch. 

Aber auch die Gegenbehauptung, es sei im Grunde alles normal geblieben, ist nicht haltbar. 

Die sogenannte Bundesnotbremse enthielt Ausgangsbeschränkungen, 
Kontaktbeschränkungen und weitere Eingriffe in das Alltagsleben. Das 
Bundesverfassungsgericht erklärte diese Maßnahmen im November 
zweitausendeinundzwanzig für verfassungsmäßig.   Die Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg fasste später zusammen, das Gericht habe die Maßnahmen trotz 
erheblicher Grundrechtseingriffe in der konkreten Pandemiesituation für gerechtfertigt 
gehalten.   

Gerade diese gerichtliche Bestätigung zeigt zweierlei. 

Einerseits waren die Maßnahmen nicht einfach illegal im Sinne eines sofortigen 
Staatsstreichs. Andererseits waren sie reale, erhebliche Grundrechtseingriffe. Der 
Ausnahmezustand wurde nicht bloß fantasiert. Er wurde gesetzlich, administrativ und 
verfassungsgerichtlich behandelt. 



Die angemessene Formulierung lautet daher nicht: „Deutschland war eine fertige Diktatur.“ 

Die angemessene Formulierung lautet: 

Während der Corona-Jahre verschob sich der demokratische Rechtsstaat in Richtung 
eines exekutiv dominierten Ausnahmezustands, in dem Grundrechte nicht mehr als 
unverfügbare Ausgangslage, sondern als konditionierbare Erlaubnisräume behandelt 
wurden. 

Diese Warnung war legitim. 

 

8. Impfnebenwirkungen: Frühe Pauschalentwarnung war 
wissenschaftlich voreilig 
Ein besonders sensibler Punkt betrifft die Sicherheit der COVID-Impfstoffe. 

Das Dokument bewertet frühe Warnungen vor Nebenwirkungen vielfach abschätzig. Manche 
dramatischen Prognosen — etwa massenhafter Tod aller Geimpften in kurzen Zeiträumen — 
waren zweifellos falsch. Sie sollten nicht verteidigt werden. 

Aber daraus folgt nicht, dass die Warnung vor relevanten Nebenwirkungen falsch war. 

Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichte einen Sachstand zu COVID-Impfstoffen bis zum 
einunddreißigsten Dezember zweitausendvierundzwanzig. Dort wird berichtet, dass bis zu 
diesem Datum insgesamt dreihundertfünfzigtausendachthundertachtundsechzig Meldungen zu 
Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen nach COVID-Impfstoffen 
eingegangen waren.   Das PEI nennt zudem Melderaten für Verdachtsfälle pro tausend 
Impfdosen.   

Solche Meldungen beweisen im Einzelfall noch keine Kausalität. Aber sie zeigen, dass es 
kein wissenschaftlich redlicher Umgang war, frühe Risikowarnungen pauschal als Unsinn 
abzutun. Eine saubere Pharmakovigilanz lebt gerade davon, Signale zu erfassen, zu prüfen, zu 
gewichten und nicht durch politische Loyalität zu verdrängen. 

Die Gegenbilanz lautet: 

Die extreme Behauptung massenhaften kurzfristigen Sterbens war falsch. Die Warnung 
vor relevanten, auch schwerwiegenden Nebenwirkungen war berechtigt und wurde 
später durch offizielle Verdachtsmeldungen, Fallberichte und juristische 
Auseinandersetzungen bestätigt. 

Das ist ein wichtiger Unterschied. 

 

9. Übersterblichkeit: Ein offenes Feld, kein erledigtes 
Thema 



Ein weiteres Thema ist die Übersterblichkeit. 

Im Dokument werden Aussagen zur fehlenden oder vorhandenen Übersterblichkeit stark 
polemisch behandelt. Tatsächlich ist dieses Thema komplex. Es reicht nicht, einzelne 
Zeitpunkte oder einzelne Wellen isoliert zu betrachten. 

Das Statistische Bundesamt führt Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit bis heute als eigenes 
Themenfeld weiter.   Für zweitausendvierundzwanzig meldete Destatis rund eine Million 
Sterbefälle in Deutschland und stellte zugleich fest, dass die Zahl nach dem hohen Niveau von 
rund eins Komma null sieben Millionen Gestorbenen im Jahr zweitausendzweiundzwanzig 
wieder gesunken war.   

Diese Daten belegen nicht automatisch eine bestimmte Ursache. Sie widerlegen aber die 
Vorstellung, das Thema sei im September zweitausendeinundzwanzig abschließend geklärt 
gewesen. Übersterblichkeit muss nach Kalenderjahr, Altersstruktur, Infektionswellen, 
Hitzeperioden, Pflegeeffekten, medizinischer Unterversorgung, Maßnahmenfolgen und 
Impfkampagne differenziert analysiert werden. 

Wer im Jahr zweitausendeinundzwanzig erklärte, dieses Thema sei erledigt, betrieb keine 
abschließende Wissenschaft, sondern Momentaufnahme. 

Für ein heutiges Whitepaper bedeutet das: 

Übersterblichkeit ist kein einfacher Beweis für eine einzige These. Aber sie ist ein 
legitimer Untersuchungsgegenstand — und gerade deshalb war es falsch, kritische 
Nachfragen frühzeitig moralisch zu diskreditieren. 

 

10. Die eigentliche Erkenntnis: Gegnerische Dokumente 
als unbeabsichtigte Belege 
Das Dokument „Prophezeiungen der Querdenker“ wollte zeigen, dass Kritiker massenhaft 
falsch lagen. In Teilen gelingt das auch. Viele konkrete Prognosen waren unzutreffend. 

Doch im Rückblick zeigt das Dokument noch etwas anderes: Es dokumentiert, wie früh 
bestimmte Entwicklungen vorausgesehen und zugleich verspottet wurden. 

Dazu gehören: 

• Impfpflichten in Teilbereichen 
• digitale Gesundheitszertifikate 
• Zugangsbeschränkungen über 2G und 3G 
• gesellschaftliche Sonderbehandlung Ungeimpfter 
• erhebliche Grundrechtseingriffe 
• staatliche Normalisierung von Ausnahmebefugnissen 
• reale Nebenwirkungs- und Schadensmeldungen 
• langfristige Debatten über digitale Gesundheitsinfrastruktur 



Damit wird das Dokument selbst zu einer unbeabsichtigten Quelle. Es zeigt, wie die damalige 
Debatte funktionierte: Nicht nur falsche Behauptungen wurden bekämpft. Auch berechtigte 
Warnungen wurden in denselben Topf geworfen und dadurch delegitimiert. 

Die Methode war einfach: 

Man nehme die absurdesten Randbehauptungen, stelle sie neben die berechtigten 
Strukturwarnungen und erkläre anschließend alles zusammen für widerlegt. 

Das ist rhetorisch wirksam, aber analytisch unredlich. 

 

11. Eine faire Gesamtbilanz 
Eine faire Bilanz nach fünf Jahren muss ungefähr so lauten: 

Die Corona-kritische Bewegung hatte ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil in ihrem Umfeld 
viele überzogene, falsche oder unprüfbare Behauptungen kursierten. Konkrete 
Datumsprophezeiungen über Umstürze, Blackouts, Militäraktionen oder politische Erlösung 
erwiesen sich überwiegend als falsch. 

Gleichzeitig hatten viele Kritiker in zentralen Strukturfragen deutlich mehr Recht, als ihnen 
damals zugestanden wurde. Die Gesellschaft erlebte tatsächlich eine Phase, in der 
Grundrechte konditioniert, Zugang über Gesundheitsstatus geregelt, digitale 
Nachweisinfrastrukturen eingeführt, Berufsgruppen unter Impfpflicht gestellt und 
abweichende Stimmen erheblich diffamiert wurden. 

Das bedeutet nicht: „Alle Kritiker hatten immer recht.“ 

Es bedeutet: 

Der pauschale Vorwurf, die Kritiker hätten nur falsche Prophezeiungen verbreitet, ist 
selbst falsch. 

Die Wahrheit liegt differenzierter — und gerade diese Differenzierung ist heute politisch 
bedeutsam. 

 

12. Schlussfolgerung 
Nach fünf Jahren zeigt sich: Die entscheidende Debatte war nie, ob jede Telegram-Nachricht, 
jede Datumsprognose und jede zugespitzte Rede richtig war. Die entscheidende Debatte war, 
ob sich unter dem Vorwand einer gesundheitlichen Krise ein neues Modell politischer 
Steuerung etablierte. 

Dieses Modell hatte mehrere Kennzeichen: 



Freiheit wurde zeitweise an Bedingungen geknüpft. 
Gesundheitsstatus wurde zum sozialen Zugangsschlüssel. 
Digitale Nachweisinfrastrukturen wurden geschaffen. 
Berufsausübung wurde in Teilen von Impfstatus abhängig gemacht. 
Kritik wurde häufig nicht argumentativ geprüft, sondern moralisch markiert. 
Die Exekutive gewann erheblich an Macht. 
Grundrechte wurden nicht abgeschafft, aber in einem bisher kaum gekannten Ausmaß 
relativiert. 

Wer davor warnte, lag nicht grundsätzlich falsch. 

Er lag vielleicht in einzelnen Daten falsch. 
Er lag vielleicht in manchen Bildern zu dramatisch. 
Er lag vielleicht in manchen Hoffnungen daneben. 

Aber im Kern sah er etwas, das viele nicht sehen wollten: 

Der Ausnahmezustand war nicht nur medizinisch. Er war politisch, juristisch, medial 
und gesellschaftlich. 

Und genau deshalb lohnt sich die Nachprüfung der sogenannten „Prophezeiungen der 
Querdenker“ heute erneut. 

Nicht um jede damalige Aussage zu verteidigen. 

Sondern um zu zeigen: 

Zwischen falscher Prophezeiung und früh erkannter Entwicklung liegt ein 
Unterschied. Diesen Unterschied zu verwischen, war eine der wirksamsten Methoden 
der öffentlichen Diffamierung. 

 
 


